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ANTRAG 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
Die richterliche Mediation muss erhalten bleiben 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
1. Die richterliche Mediation hat sich als effektives Mittel der Konfliktlösung zwischen im 

Rechtsstreit befindlichen Bürgern bewährt. 
 
2. Der Landtag unterstützt alle Bestrebungen auf Bundesebene, die auf eine gesetzliche 

Verankerung der richterlichen Mediation gerichtet sind. 
 
 
 
 
Helmut Holter und Fraktion 
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Begründung: 
 
Die richterliche Mediation ist eine schonende Art der Konfliktlösung im Zivilrecht. Sie ist ein 
modernes Verfahren, welches auf die einvernehmliche Lösung eines Rechtsstreits in den 
Vordergrund rückt. Nach allgemeiner Auffassung der überwiegenden Anzahl aller Betei-
ligten, Prozessparteien, Rechtsanwälte und richterlichen Mediatoren wird die richterliche 
Mediation  außerordentlich positiv betrachtet. In einer  Vielzahl von Verfahren, bei denen ein 
richterliches Mediationsgespräch stattfand, konnten einvernehmliche und für alle zufrieden-
stellende Lösungen gefunden werden. 
 
Die richterliche Mediation muss erhalten bleiben, da sie einige Vorteile bietet, die unabhängig 
vom Streitgegenstand, beiden Parteien zugutekommen. So besteht die Möglichkeit, unter 
neutraler Vermittlung schnell zu einer einvernehmlichen und interessengerechten Lösung der 
Auseinandersetzung  zu kommen. Eine lange Verfahrensdauer durch mehrere Instanzen kann 
so vermieden werden. Generell kann Zeit für Anwälte und Parteien gespart werden, da 
Besprechungen und Schriftwechsel weitestgehend wegfallen. Aber auch in Bezug auf die 
Kosten bestehen Vorteile für die Parteien. Einerseits entstehen durch die Mediation keine 
zusätzlichen Kosten und andererseits können erhebliche Kostensteigerungen durch Einholung 
zeit- und kostenintensiver Sachverständigengutachten vermieden werden. Der wichtigste 
Punkt ist jedoch der Rechtsfrieden zwischen den Parteien nach der Lösung des Konfliktes.  
 
Sollte die richterliche Mediation trotz allem nicht zu einer einvernehmlichen Lösung 
kommen, kann ohne Zeitverlust wieder in das streitige Verfahren eingetreten werden.  
Letztlich bietet die richterliche Mediation viele Vorteile und eine ausdrückliche gesetzliche 
Verankerung  ist zu fordern. 
 
 


